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Keine Pflicht des ausgeschiedenen Verwalters auf Korrektur der 
erstellten Jahresabrechnung

Das Landgericht Berlin II entschied mit 
Urteil vom 10.12.2024, Az.: 56 S 24/24 
WEG, dass es für den ausgeschiedenen 
Verwalter grundsätzlich keine Pflicht auf 
Korrektur der erstellten Jahresabrech-
nung gebe. Nach § 18 Abs. 1 WEG ist die 
Wohnungseigentümergemeinschaft für 
die Verwaltung des gemeinschaftlichen 
Eigentums zuständig. Der Verwalter ist 
Ausführungs- und Vertretungsorgan 
und setzt die Pflicht der Gemeinschaft 
um. Die Pflicht zur Aufstellung der Jah-
resabrechnung folge damit aus der 

Organstellung des Verwalters. Ende die 
Organstellung durch Abberufung, kön-
nen vom abberufenen Verwalter keine 
organschaftlichen Primärpflichten mehr 
geleistet werden. Die Pflicht zur Korrek-
tur bereits erstellter Jahresabrechnun-
gen treffe stets die Wohnungseigentü-
mergemeinschaft, vertreten durch den 
aktuellen Verwalter. Allerdings könne 
sich laut Urteil des Landgerichtes etwas 
anderes aus dem Verwaltervertrag er-
geben. 


